
Wörtlichkeit eines Bürgers ausschließlich in 
Form gerichtlicher Rechtsprechung erfolgt, 
ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte 
für gemeinsame Forschungen.23 24

Im folgenden einige Bemerkungen zu 
solchen Wissenschaften, die neben den be
reits genannten für das Strafverfahren be
deutsam sind.

Strafverfahrensrechtsmissenschaft 
und Kriminologie
Sehr enge Berührungspunkte bestehen zwi
schen der Strafverfahrensrechtswissenschaft 
und der Kriminologie. Gegenstand beider 
Wissenschaftszweige ist die Kriminalität. Bei 
aller Gemeinsamkeit in der Zielstellung, zu 
ihrer schrittweisen Überwindung beizutra
gen, gibt es jedoch auch wesentliche Unter
schiede. Eine ungenügende Beachtung der 
spezifischen Aufgabenbereiche beeinträch
tigt die Wirksamkeit beider Wissenschaften.

„Gegenstand der Kriminologie sind die 
Ursachen der Kriminalität und die Gesetz
mäßigkeiten ihrer Wirkungsweise im Sinne 
sozialer (materieller und ideologischer) Phä
nomene sowie die Mitwirkung an der Her
ausarbeitung von Grundsätzen zur Eindäm
mung und schrittweisen Aufhebung der Kri
minalität durch umfassende gesellschaftliche 
und staatliche Maßnahmen, die im Rahmen 
der weiteren planmäßigen Umgestaltung 
der Gesellschaft zum Kommunismus not
wendig und möglich sind.“21'l Die sozialisti
sche Kriminologie untersucht also Entste
hungsbedingungen und Struktur der Krimi
nalität. Sie leistet einen Beitrag zur Ausar
beitung staatlicher und gesellschaftlicher 
Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung 
und Vorbeugung der Kriminalität. Mit ihren 
Erkenntnissen gibt die Kriminologie Grund
orientierungen, die auch in der Strafverfah
rensrechtswissenschaft Beachtung finden 
müssen. Das gilt z. B. für die grundlegenden 
Aussagen der Kriminologie zum sozialen 
Wesen und zu den Ursachen sowie zur Be
kämpfung der Kriminalität. Diese haben 
entscheidende Auswirkungen auf die Rich
tung der Untersuchungen im Strafverfahren.

„Die Kriminologie... kann immer nur 
Tendenzen zur Kriminalität auf decken .. Z'25 
Beim Strafverfahren geht es um die Unter
suchung des erfolgten Umschlags dieser 
Möglichkeit in konkrete Wirklichkeit und

um die Entscheidung in einer konkreten 
Strafsache. Hierfür kann die Kriminologie 
„Anleitung, aber keine Rezeptformeln ge
ben. Es bleibt dies die eigenständige not
wendige schöpferische Leistung jedes ein
zelnen Verfahrens, und es muß gleichsam 
Klarheit bestehen, daß dieser Umschlag, die 
Entscheidung zu krimineller Tätigkeit, in 
jedem einzelnen Fall unterschiedlich sein 
wird".26

Die Ergebnisse der Strafverfahrens
rechtswissenschaft wiederum sind, eine we
sentliche Erkenntnisquelle für die Krimino
logie, denn Straftaten werden ausschließlich 
im Rahmen eines Strafverfahrens festge
stellt. Diese Tatsache darf andererseits nicht 
dazu führen, aus kriminologischer Sicht An
forderungen an das Strafverfahren zu stel
len, die es nicht erfüllen kann, will es sei
ner spezifischen Aufgabe gerecht werden. 
Alle Forderungen hinsichtlich der Unter
suchung von Ursachen der Kriminalität und 
der Täterpersönlichkeit im Strafverfahren 
dürfen den Rahmen des Strafverfahrens 
nicht sprengen. Sie sind in dessen Haupt
aufgaben einzuordnen, Straftaten exakt und 
möglichst rasch aufzuklären sowie die straf
rechtliche Verantwortlichkeit des Täters 
festzustellen und zu realisieren. Diese Auf
gaben werden nicht losgelöst von der Unter
suchung der Ursachen und Bedingungen der 
Straftat sowie der Täterpersönlichkeit er
füllt.

Strafverfahrensrechtswissenschaft 
und Kriminalistik
Zur Aufdeckung und Untersuchung von 
Straftaten ist meist die Anwendung speziel
ler taktischer und technischer Verfahren 
und Mittel notwendig. Oft ist am Beginn 
einer Untersuchung nur bekannt, daß eine 
Straftat verübt wurde bzw. hinter einem 
Sachverhalt möglicherweise eine Straftat 
steckt. Unbekannt bleiben häufig zunächst
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